


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV

	
	Propionsäure    

	
	Konservierung von Feuchtgetreide

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	
· Verursacht Verätzungen an Haut, Augen und Schleimhäuten.
· Schädlich beim Verschlucken.
· Reagiert mit Laugen unter starker Wärmebildung. 
· Nebel oder Dampf reizt Augen und Atemwege.
· Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar.
· Dämpfe bilden mit Luft explosionsfähige Gemische.
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    Gefahr
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
Weitere Einzelheiten vom Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt.

· Atemschutz: Gasfilter für organische Gase und Dämpfe tragen.
· Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille tragen. 
· Handschutz: Chemikalien beständige Schutzhandschuhe tragen.
· Hautschutz:  Säureschutzanzug tragen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
· Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
· Behälter dicht geschlossen, kühl an einem gut belüfteten Ort unter Verschluss aufbewahren.
	

	Verhalten bei Unfällen

	
· Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten.
· Nach Auslaufen oder Verschütten: Größere Mengen in Behälter pumpen, Rest mit saugfähigem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. Kleine Mengen mit Wasser abspülen.
· Geeignete Löschmittel: Wasser, Trockenlöschmittel, Schaum, Kohlendioxid


	Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten.
· Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! 
· Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und Haut reinigen. 
      Sterilen Schutzverband anlegen.
· Nach Einatmen: Frischluft gewährleisten! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten.
· Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen.

Arzt: …………………
Giftinformationszentrum: 0228/ 19240  
                    

	Sachgerechte Entsorgung

	
· Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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